
Sehr geehrte Eltern,

ab dem 28.April 2022 gilt eine Änderung der 6. Schul-Corona-Verordnung.

Dies beinhaltet:

 einen Wechsel von regelmäßiger anlassloser Testpflicht zur anlassbezogenen 

Testpflicht in der Häuslichkeit keine Tests ohne Symptome

a) leichte Symptome:

Leichte Erkältungssymptome (Halskratzen, Halsschmerzen, leichte Kopf-und 

Gliederschmerzen, laufende Nase, Niesen, leichter Husten), kein Fieber

 in den ersten 5 Tagen zwei Tests in der Häuslichkeit (Empfehlung am ersten 

und am dritten Tag)

 Bei negativem Testergebnis ist weiterhin der Schulbesuch möglich.

b) schwere Symptome:

Fieber, Atemnot, Geruchs- und Geschmacksverlust, Durchfall, Erbrechen oder 

schwere Erkältungssymptome

 kein Schulbesuch

 Arztbesuch zur Abklärung der Symptome ist erforderlich

 Bei positivem Testergebnis darf die Schule bis zur vollständigen Genesung 

und 48 Stunden Symptomfreiheit (min. 7 Tage) nicht besucht werden.

 Schüler:innen bekommen weiterhin 2 Selbstests pro Woche.

 Maskenpflicht besteht momentan nicht

 Bei einem positiven PCR Test in der Klasse werden Sie über das weitere Vorgehen 
informiert.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. D.Kreuseler


